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Grundschule "August Hermann Francke", Haus 40

Brandschutzgrundsicherung
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Sachverhalte

nr wu tw ne

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Bemerkungen

□ x □ □ Treppenläufe geradläufig ausführen. ●

□ x □ □ Gefahrlose Nutzung von Gehwegen und Verkehrsflächen bei einem Quergefälle ≤ 2,5 % und einer 

Längsneigung  von grundsätzlich ≤ 3,0 %.
● ●

□ x □ □ Sicherung freier Fallhöhen im Gelände (bei 15 cm mit Radabweisern; ab 15 cm bis 1,0 m mit Radabweiser, 

einem Handlauf und einem Geländer; ab 1,0 m mit Radabweiser, einem Handlauf und einer Brüstung).
●

□ x □ □ Lichte Gehwegbreite auf Hauptwegen ≥ 1,50 m.  ●

□ x □ □ Lichte Gehwegbreite auf Nebenwegen ≥ 90 cm.  ●

□ x □ □ Gehwege und Verkehrsflächen leicht und erschütter-ungsarm begeh- und befahrbar (bei jeder Witterung) -  

(Differenzierung nach Belastungsklassen). ●

□ x □ □ Rutschhemmende Oberflächenbeläge. ●

□ x □ □ Rutschhemmende, fest verlegte und erschütterungsarme Bodenbeläge (außen).
●

□ x □ □ Optisches und akustisches Signal zum Pausenende oder bei Gefahren.
● ● ●

□ x □ □ Rutschhemmende und fest verlegte Bodenbeläge (innen). ●

□ x □ □ Trittschallarme Bodenbeläge. ● ●

□ x □ □ Visuell kontrastierende Gestaltung der Wände, Stützen und Decken gegenüber anderen Oberflächen von 

Bauteilen (Leuchtdichtekontrast K ≥ 0,4 -die hellere der kontrastgebenden Flächen: Reflexionsgrad ≥  0,5). ● ● ●

□ x □ □ Funktionstüchtige, gleichmäßig helle Beleuchtung (kein Flimmern!).
● ● ●

□ x □ □ Angemessene, blendfreie Beleuchtung (mind. 100-150 lx in Fluren und Treppenhäusern, mind. 300 lx - 500 lx in 

Klassenräumen, 750 lx -800 lx für anspruchsvolle Aufgaben z. B. beim Zeichnen). ● ● ●

□ x □ □ Visuell kontrastierend gestaltete Lichtschalter und Türgriffe zu angrenzenden Oberflächen (Leuchtdichtekontrast 

K ≥ 0,4 - die hellere der kontrastgebenden Flächen:   Reflexionsgrad ≥  0,5). ● ● ●

2. Zugangs- und Eingangsbereiche

2.1 Zugänge und Eingänge

□ x □ □ Visuell kontrastierende Gestaltung der Gebäudezugänge.
● ● ●

DGUV (BGR)   Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung, Unfallvorschrift Schulen mit Durchführungen - Anweisungen  vom Juni 2002

DIN 5036-3        Strahlungs-physikalische und lichttechnische Eigenschaften von Materialien; Messverfahren
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1. Allgemeine baulichen Anforderungen auf und (Bedingungen) im Schulgrundstück

DIN 32984          Bodenindikatoren im öffentlichen Raum

Wesentliche Planungsgrundlage: DIN 18040-1 Öffentlich zugängliche Gebäude

Bewertung
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Erläuterungen zu:

ASR-V3a          Technische Regeln für Arbeitsstätten - Barrierefreie Gestaltung von Arbeitsstätten

DIN 18040-1      Barrierefreies Bauen - Planungsgrundlagen - Teil 1: Öffentlich zugängliche Gebäude

DIN 18041            Hörsamkeit in Räumen - Anforderungen, Empfehlungen und Hinweise für die Planung

 H
ö

re
n

 S
e

h
e

n

 D
IN

 5
0

3
6

-3
 

 D
IN

 1
8

0
4

0
-1

  

 D
IN

 3
2

9
7

5
  

DIN 32975          Gestaltung visueller Informationen im öffentlichen Raum zur barrierefreien Nutzung
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Grundschule "August Hermann Francke", Haus 40

Brandschutzgrundsicherung
     

□ x □ □ Übersichtliche Gestaltung des Eingangsbereichs. ●

2.2 Flure / Wände

□ x □ ≥ 150 cm breite Flure (bei in den Raum schlagenden Türen).
●

x □ □ ≥ 180 cm breite Flure (bei in den Flur schlagenden Türen). ●

□ x □ □ Visuell kontrastierende Türrahmen. ● ● ●

□ x □ □ Nachvollziehbare klare innere bauliche Struktur der Wegeführung. ●

□ x □ □ Sichere Flure (keine Stolpergefahr), auf Hindernisse wird durch taktile Bodenplatten hingewiesen ggf. inklusive 

barrierefrei gestalteter Handläufe. ●

□ x □ □ Schallabsorbierende Materialien, die auch brandschutztechnische Anforderungen erfüllen.
● ●

2.3 Garderobenbereich

2.4 Türen

□ x □ □ Erkennbarkeit: Taktil eindeutig erkennbare Türflügel oder -zargen. ●

□ x □ □ Erkennbarkeit:  visuell kontrastierend gestalteter Kontrast  zwischen Wand und Tür sowie zwischen 

Bedienelement und Türflügel.
●

□ x □ Bewegungsfläche Breite/Tiefe (≥ 15O cm x ≥ 150 cm) vor jeder Drehflügeltür , wenn das Türblatt in Richtung 

Nutzer aufschlägt.
● ●

□ x □ Bewegungsfläche Breite/Tiefe (≥ 15O cm x ≥ 120 cm) vor jeder Drehflügeltür , wenn das Türblatt in 

entgegengesetzter Richtung zum Nutzer aufschlägt. ● ●

□ x □ Wenn sich bei vorgenannter Türoffnung ein gegenüberliegendes Bauteil befindet, muss zwischen beiden 

Wänden ein  Abstand von ≥ 150 cm  vorhanden sein (Wendemöglichkeit). ● ●

x □ □ ≥ 90 cm lichte Durchgangsbreite für Türöffnung. ● ●

x □ □ ≥ 205 cm lichte Durchgangshöhe über OFF  (Rohbaumaße exakt festlegen).
●

x □ □ Drehgriffe (z. B. Knäufe) oder eingelassene Griffe sollten nicht verwendet werden.
● ●

x □ □ Visuell kontrastierende Gestaltung (z. B. helle Wand/ dunkle Zarge, heller Flügel/dunkle Hauptschließkante und 

Beschlag) (Leuchtdichtekontrast K ≥ 0,4 - die hellere der kontrastgebenden Flächen: Reflexionsgrad ≥  0,5).

   
● ● ● ●

2.4.1 Brandschutztüren

□ x □ □ Bauaufsichtlich zugelassene, selbstschließende Feststellanlagen: (bei Offenhaltung der Türen aus betrieblichen 

Gründen) (bauaufsichtliche Prüfzeugnisse [abP’s] notwendig, keine baulich-barrierefreien DIN-Normen, 

unbedingt Brandschutzkonzept notwendig). ●

2.4.2 Ganzglastüren

□ x □ □ Visuell kontrastierende Sicherheitsmarkierungen mit jeweils hellen und dunklen Anteilen (bessere Erkennbarkeit 

bei wechselnden Lichtverhältnissen), (Leuchtdichtekontrast K ≥ 0,7 - die hellere der kontrastgebenden Flächen:  

Reflexionsgrad ≥  0,5).
● ● ●

□ x □ □ Sicherheitsmarkierungen in einer Höhe von 40 cm bis 70 cm und 120 cm bis 160 cm über Oberkante 

Fußboden. ● ● ●

2.4.3 Automatiktüren  (Automatische Schiebetüren [optional])

2.5 Treppen

□ x □ □ VV TB , RdErl. MLV vom 5.4.2018, (DIN 18040-1, muss nur auf notwendige Treppen angewendet werden) 

Treppen müssen gerade Läufe haben. ●

□ x □ □ VV TB , RdErl. MLV vom 5.4.2018, (DIN 18040-1, muss nur auf notwendige Treppen angewendet werden) 

Nutzbare Breite von notwendigen Treppen ≥ 120 cm. ●
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Grundschule "August Hermann Francke", Haus 40

Brandschutzgrundsicherung
     

□ x □ □ VV TB , RdErl. MLV vom 5.4.2018, (DIN 18040-1, muss nur auf notwendige Treppen angewendet werden) 

Gleichmäßig hell und blendfrei ausgeleuchtete Treppen und Podeste. ●

□ x □ □ Schlagschattenfreie Ausleuchtung der Treppenstufen. ●

□ x □ □ VV TB , RdErl. MLV vom 5.4.2018, (DIN 18040-1, muss nur auf notwendige Treppen angewendet werden)

Bodenbeläge vor der untersten Treppenstufe müssen sich Visuelle vom Belag der Treppenstufen soweit 

unterscheiden, dass die Markierung der Treppenvorderkante der untersten Treppenstufe zweifelsfrei von nach 

unten laufenden sehbehinderten Menschen erkannt werden kann.
● ● ●

□ x □ □ VV TB , RdErl. MLV vom 5.4.2018, (DIN 18040-1, muss nur auf notwendige Treppen angewendet werden)

Treppenanlagen müssen Setzstufen haben. ●

xx□ x □ □ VV TB , RdErl. MLV vom 5.4.2018, (DIN 18040-1, muss nur auf notwendige Treppen angewendet werden).

Trittstufen dürfen nicht über die Setzstufen vorkragen. ●

□ x □ □ VV TB , RdErl. MLV vom 5.4.2018, (DIN 18040-1, muss nur auf notwendige Treppen angewendet werden)

Bei schräg geneigten Setzstufen ist eine Unterschneidung von  ≤ 2 cm zulässig.
●

□ x □ □ Rutschhemmender Bodenbelag, fest verlegt ●

□ x □ □ Zwischenpodeste ≥ 120 cm Tiefe (bezogen auf ≥ 120 cm  nutzbare Laufbreite der Treppenanlage), bei längeren 

Treppen nach ≤ 18 Stufen Zwischenpodest vorsehen. ●

□ x □ □ VV TB , RdErl. MLV vom 5.4.2018, (DIN 18040-1, muss nur auf notwendige Treppen angewendet werden)

Handläufe mit Rundprofil Durchmesser zwischen 30 und 45 mm (optional ovales Profil). ●

□ x □ □ VV TB , RdErl. MLV vom 5.4.2018, (DIN 18040-1, muss nur auf notwendige Treppen angewendet werden)

Handläufe von unten befestigen - Die Unterstützungen sind  im Bereich der berührenden Finger nicht 

scharfkantig zu planen oder auszuführen. ●

□ x □ □ VV TB , RdErl. MLV vom 5.4.2018, (DIN 18040-1, muss nur auf notwendige Treppen angewendet werden)

Griffsichere und rutschhemmende Handläufe ●

□ x □ □ VV TB , RdErl. MLV vom 5.4.2018, (DIN 18040-1, muss nur auf notwendige Treppen angewendet werden)

Visuell konstrastierende Handläufe zu dahinterliegenden Wandflächen (Leuchtdichtekontrast K ≥ 0,4 - die 

hellere der kontrastgebenden Flächen: Reflexionsgrad ≥  0,5). ● ● ●

□ x □ □ Bewegungsfläche vor Treppenaufgängen und Treppenabgängen (≥ 120 cm x ≥ 120 cm).
●

2.6 Rampen

2.7 Aufzüge

3. Informations- und Orientierungssystem

3.1 Beschilderung, Orientierungssysteme

3.2 Aushänge, Informationssysteme

3.3 Brandmeldeanlagen/ Notrufanlagen/ Fluchtwege

3.3.1 Brandmeldeanlagen

□ x □ □ Signale und Informationen über mind. zwei, besser drei, verschiedene Sinne (Zwei-Sinne-Prinzip).
● ● ● ●

□ x □ □ Schallgeber. ● ●

3.3.2 Notrufanlagen

□ x □ □ Notruftaster im gesamten Gebäude. ●
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Brandschutzgrundsicherung
     

□ x □ □ VV TB , RdErl. MLV vom 5.4.2018, (DIN 18040-1, können im Einzelfall gerücksichtigt werden)

Taktil und visuell gut auffindbare Notrufanlagen. ● ● ● ● ●

□ x □ □ VV TB , RdErl. MLV vom 5.4.2018, (DIN 18040-1, können im Einzelfall gerücksichtigt werden)

Große, gut lesbare und visuell kontrastierende Beschriftung (Leuchtdichtekontrast K ≥ 0,7 - hellere der 

kontrastgebenden Flächen:  Reflexionsgrad ≥ 0,5). ● ● ●

3.3.3 Fluchtwege

□ x □ □ Gefahrenlose Flucht- und Rettungswege. ●

□ □ □    Ausnahmen: stellenweise ≥ 0,90 m Breite Fluchtweg - bis 5 Personen für Einbauten, Einrichtungen oder 

Türen.

         - bis zu 20 Personen für Türen

●

□ x □ Breite der Fluchtwege  für Rollstuhlbenutzer und Personen mit Gehhilfen bei Begegnung mit anderen Personen 

lichte  Mindestbreite ≥ 1,50 m . ●

wird im Rahmen der Ausführungsplanung umgesetzt

□ x □ □ Sicheres Verlassen ins Freie oder in einen sicheren Bereich:

   besondere Maßnahmen für Beschäftigte mit
●

4. Warnen / Orientieren /  Leiten

4.1 Allgemeines

4.1.1 Visuell

□ x □ □ VV TB , RdErl. MLV vom 5.4.2018, (DIN 18040-1, können im Einzelfall gerücksichtigt werden)

Visuelle Informationen müssen für Menschen mit Sehbehinderung sichtbar und erkennbar sein. ● ● ● ●

□ x □ □ VV TB , RdErl. MLV vom 5.4.2018, (DIN 18040-1, können im Einzelfall gerücksichtigt werden)

Einflussfaktoren auf das Sehen/Erkennen: 

□ x □ □    - Leuchtdichetkontrast ● ● ●

□ x □ □    - Größe des Sehobjektes ● ●

□ x □ □    - Form (z. B. serifenlose Schriftart) ● ●

□ x □ □    - räumliche Anordnung des Sehobjektes ● ●

□ x □ □    - Betrachtungsabstand ● ●

□ x □ □    - ausreichende und blendfreie Beleuchtung bzw. Belichtung ● ●

□ x □ □ VV TB , RdErl. MLV vom 5.4.2018, (DIN 18040-1, können im Einzelfall gerücksichtigt werden)

Kontrastwerte können gemessen und berechnet werden.
● ●

4.1.2 Auditiv

x □ □ VV TB , RdErl. MLV vom 5.4.2018, (DIN 18040-1, können im Einzelfall gerücksichtigt werden)

Akustische Informationen als Töne und Tonfolgen müssen  bei Alarm- und Warnsignalen eindeutig erkennbar 

und    unterscheidbar sein. ● ●

4.1.3 Taktil 

5. Bedienelemente /  Kommunikationsanlagen /  Ausstattungselemente

5.1 Allgemeines

□ x □ □ Bei Bedien- und Ausstattungselementen sowie Bauteilen sind scharfe Kanten zu vermeiden (abrunden oder 

Kantenschutz).
●

5.1.1  Bedienelemente

□ x □ □ Bedienelemente sind barrierefrei erkennbar und nutzbar, wenn: ●
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Brandschutzgrundsicherung
     

□ x □ □    - nach dem Zwei-Sinne-Prinzip

       - visuell kontrastierend gestaltet (deutlicher Unterschied

         von der Umgebung)

       - taktil oder 

       - akustisch wahrnehmbar

●

□ x □ □    - Funktion sollte erkennbar sein, z. B. Kennzeichnung und/oder Anordnung der Elemente an gleicher Stelle 

Wiedererkennungseffekt). ●

□ x □ □    - Beim Ertasten von Schaltern nicht unbeabsichtigtes Auslösen verursachen, nicht ausschließlich 

Sensortasten, Touchscreens oder berührungslose Bedienelemente verwenden. ●

□ x □ □    - Bei Funktionsauslösung sollte eine eindeutige Rückmeldung erfolgen, z. B.: 

    - akustisches Bestätigungssignal

    - Lichtsignal

    - Schalterstellung.

●

□ x □ □    - maximal aufzuwendende Kraft bei Bedienvorgängen sollte für Schalter und Taster betragen: 2,5 N bis 5,0 N.
● ●

□ x □ □ Bedienelemente sind barrierefrei erreichbar: ●

5.1.2 Kommunikationsanlagen

□ x □ □    - Notrufanlagen ●

5.1.3 Ausstattungselemente

□ x □ □ Ausstattungselemente dürfen nicht derart in den Raum hineinragen, dass die nutzbaren Breiten und Höhen 

eingeschränkt werden. Z. B. durch:  
● ●

□ x □ □    - Schilder ●

□ x □ □    - Vitrinen ●

□ x □ □    - Feuerlöscher ●

□ x □ □    - Telefonhauben ●

□ x □ □ Ist ein Hineinragen unvermeidbar, müssen sie so ausgebildet werden, dass sie als Hindernis rechtzeitig von 

blinden und sehbehinderten Menschen wahrgenommen werden können. ●

6.3 Sanitärräume

6.3.1 Allgemeine Anforderungen

6.3.2 Barrierefreie WCs

6.3.2.1 Barrierefreie Toilettenbecken

6.3.2.2 Barrierefreie Waschtische

6.3.2.3 Barrierefreie Duschen

6.3.3 Sporthalle und Umkleideräume 
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Anlage 9 Kostengruppe 700 Baunebenkosten 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Kostengruppe 

 
Netto in € 

 
Brutto in € 

 
KG 710 – Bauherrenaufgaben 

 
         0,00 

 
        0,00 

 
KG 720 – Vorbereitung der Objektplanung 

 
       0,00 

 
      0,00 

 
KG 730 – Objektplanung 

 
292.072,57 

 
347.566,36 

 
KG 740 – Gutachten und Beratung 

 
  48.578,69 

 
  57.808,64 

 
KG 750 – Künstlerische Leistung 

 
0,00 

 
0,00 

 
KG 760 – Finanzierungskosten 

 
         0,00 

 
         0,00 

 
KG 770 – Allgemeine Baunebenkosten 

 
17.190,76 

 
20.457,00 

 
KG 790 – Sonstige Baunebenkosten 

 
    0,00 

 
       0,00 

 
KG 700 – Baunebenkosten gesamt: 

 
357.842,02 

 
425.832,00 
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Makrolage

26. Januar 2022 2Gebäudeplanung (Grundschule „August Hermann Francke“) 

Luftbild o. ä. mit Standort

(Schriftgröße 18 pt.)



Mikrolage

26. Januar 2022 3

Luftbild o. ä. direktes Umfeld

(Schriftgröße 18 pt.)

Gebäudeplanung (Grundschule „August Hermann Francke“) 



Zielstellung

26. Januar 2022 4

• Ertüchtigung des ersten Rettungsweges der Grundschule

„August Hermann Francke“ im denkmalgeschützten

Gebäude auf dem Gelände der Franckeschen Stiftungen

• Ziel der Baumaßnahme ist die Sicherung des ersten

Rettungsweges entsprechend des Brandschutzkonzeptes,

um einen höchstmöglichen Sicherheitsstandard ohne

große bauliche Eingriffe zu erhalten.

• Zusätzlich wird die elektrische Anlage, Beleuchtung und

Datentechnik modernisiert.

Gebäudeplanung (Grundschule „August Hermann Francke“) 



Bestand Fotodokumentation

26. Januar 2022 5

• Natursteinfassade

Gebäudeplanung (Grundschule „August Hermann Francke“) 



Bestand Fotodokumentation

26. Januar 2022 6

• Eingangsbereich im Erdgeschoss

Gebäudeplanung (Grundschule „August Hermann Francke“) 



Bestand Fotodokumentation

26. Januar 2022 7

• Treppenhaus und Flure zu den Klassenräumen

Gebäudeplanung (Grundschule „August Hermann Francke“) 



Entwurfsplanung

26. Januar 2022 8

Kellergeschoss 

Gebäudeplanung (Grundschule „August Hermann Francke“) 



Entwurfsplanung
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Erdgeschoss 

Gebäudeplanung (Grundschule „August Hermann Francke“) 



Entwurfsplanung
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1.Obergeschoss 

Gebäudeplanung (Grundschule „August Hermann Francke“) 



Entwurfsplanung
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2.Obergeschoss 

Gebäudeplanung (Grundschule „August Hermann Francke“) 



Entwurfsplanung
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Dachgeschoss 

Gebäudeplanung (Grundschule „August Hermann Francke“) 



Entwurfsplanung
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Schnitt A-A 

Gebäudeplanung (Grundschule „August Hermann Francke“) 



Maßnahmen Bau 

26. Januar 2022 14

• Die Sicherstellung der Rettungswegesituation über eine

zweite Treppe innerhalb oder außerhalb Gebäude wurden

aus Platzgründen, Aspekten des Denkmalcharakters und

statischer Hinsicht verworfen.

• Es wurde die Variante der Ertüchtigung der ersten

Rettungsweges gewählt. Der vorhandene Treppenraum

wird als sicherer Rettungsweg in besonderer Form

ausgebildet.

• Dafür wird eine Luftspülanlage installiert, um einen

mindestens 30-fachen Luftwechsel je Stunde zu

gewährleisten. Direkt an den Treppenraum in allen Etagen

wird eine Schleuse ausgebildet und mit rauchdichten

selbstschließenden Türen ausgestattet. Die Ausführung

der Türen wird mit der Denkmalschutzbehörde

abgestimmt.

Gebäudeplanung (Grundschule „August Hermann Francke“) 



Gestaltungsansätze

26. Januar 2022 15

• Die Gestaltung der zusätzlich erforderlichen

Flurtrennungen lehnt sich an die bauseits vorhandenen

Einbauten an.

• Weitere Maßnahmen sind nicht vorgesehen.

Gebäudeplanung (Grundschule „August Hermann Francke“) 



Barrierefreiheit
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• nicht Bestandteil der Maßnahme

Gebäudeplanung (Grundschule „August Hermann Francke“) 



Wärmeschutzkonzept
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• nicht Bestandteil der Maßnahme

Gebäudeplanung (Grundschule „August Hermann Francke“) 
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Fassadenbegrünung

• Fassade bleibt in seiner Form und Gestaltung unverändert 

als Natursteinfassade
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TGA Konzept
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• Für die Ertüchtigung der ersten Rettungsweges wird eine

Luftspülanlage errichtet.

• Die vorhandene Elektroinstallation wird, auch unter

Berücksichtigung des Brandschutzes, modernisiert. Dazu

wird:

• die Sicherheitsbeleuchtungsanlage erweitert und erneuert

• die Beleuchtungsanlage erneuert

• die Hausalarmanlage erneuert und entsprechend

Brandschutzkonzept aufgeschaltet

• die Einbruchmeldeanlage installiert und auf den

Wachschutz aufgeschaltet

• eine Wechselsprechanlage mit Videofunktion eingebaut

• die Telefonanlage erneuert

• die Verkabelung grundlegend strukturiert

• IT-Anschlüsse für elektrische Tafeln verlegt

• In den Räumen ist eine Auf-Putz-Installation mittels

Kabelkanälen geplant, in den Fluren und im Foyer wird die

Installation aus Denkmalschutzgründen unter Putz verlegt

werden.
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Ausstattung 
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• Errichtung IT-Anschlüsse für elektrische Tafeln

• Erneuerung Unterrichtsraumbeleuchtung unter 

Berücksichtigung der Energieoptimierung
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